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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1994

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §38 Abs2;

BDG 1979 §38 Abs3;

Rechtssatz

Ist das dienstliche Interesse im Abzug eines Beamten von seiner Funktion her begründet, so kommt weder einer

hervorragenden Leistungsfeststellung entscheidende Bedeutung zu, noch ist eine "De<nition des neuen

Arbeitsplatzes" notwendig.
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